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Hans-Dietrich Genscher 
 
Wird die OSZE unterschätzt?  
 
Zur Diskrepanz zwischen der Wirksamkeit und Bedeutung der OSZE und 
ihrer Inanspruchnahme und Behandlung durch die Teilnehmerstaaten 
 
 
Im 26. Jahr des Bestehens der Organisation für Sicherheit und Zusammenar-
beit in Europa sollte nicht gering geschätzt werden, was sie - als einzige Or-
ganisation, die alle Staaten Europas einschließlich der Nachfolgestaaten der 
früheren Sowjetunion sowie die USA und Kanada umfasst - zur Stabilität in 
ganz Europa und zur Stabilität im Norden unseres Erdballs beitragen kann. 
Mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte im Jahre 1975 wurde der 
Grundstein für die heute umfassendste Sicherheitsorganisation in Europa ge-
legt. Was vor rund einem Vierteljahrhundert geschah, wird in der histori-
schen Würdigung der Geschichte des 20. Jahrhunderts als eines der herausra-
genden Ereignisse bewertet werden. In einer Zeit der tiefsten Spaltung unse-
res Kontinents, geprägt von tief greifenden ideologischen Gegensätzen und 
geplagt von einer einmaligen militärischen Konfrontation, trafen sich die 
Staats- und Regierungschefs von 35 Staaten, um sich über die Regeln des 
künftigen Zusammenlebens zu verständigen. 
Im Rückblick auf das vergangene Jahrhundert, das über einen weiten Zeit-
raum von 45 Jahren durch die bipolare Teilung der Welt in Ost und West ge-
kennzeichnet war, stellt sich die Frage, wie es zur Überwindung dieser Tei-
lung kam.  
Die Ausgangssituation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war gekenn-
zeichnet durch die Spaltung des Kontinents. Die Niederschlagung des 
Volksaufstandes am 17. Juni 1953 im Ostteil Berlins und in der DDR, die 
Niederschlagung des ungarischen Volksaufstands 1956, der Mauerbau in 
Berlin am 13. August 1961 und die Warschauer-Pakt-Invasion 1968 in die 
Tschechoslowakei hatten diese immer weiter vertieft. Der Rüstungswettlauf 
beschleunigte sich immer mehr.  
In den sechziger Jahren unternahm die Sowjetunion mit ihrem Vorschlag für 
eine gesamteuropäische Sicherheitskonferenz den Versuch, den politisch und 
militärisch erreichten Besitzstand in Europa dauerhaft zu befestigen und mit 
dem Ausschluss der USA und Kanadas von dieser Konferenz Europa von 
diesen Staaten zu trennen. Auf der anderen Seite eröffnete der so genannte 
Harmel-Bericht der NATO aus dem Jahr 1967 die konzeptionellen Voraus-
setzungen für eine politische Strategie des Westens zur Überwindung von 
Mauer und Stacheldraht in Europa und damit den Beginn der Entspannungs-
politik in Europa. Zutreffend bezeichnete der Harmel-Bericht die Deutsch-
land-Frage als Kern der Spannungen in Europa. Er stellte den Ost-West-Kon-
flikt in den Zusammenhang der internationalen Entwicklungen und forderte 
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als höchstes politisches Ziel der Allianz eine gerechte und dauerhafte Frie-
densordnung für ganz Europa.  
Für eine solche Entwicklung war es bedeutsam, dass die Bundesrepublik 
Deutschland einen Modus Vivendi im Verhältnis zu ihren östlichen Nachbarn 
fand. Das geschah mit den Verträgen mit der Sowjetunion, mit Polen, mit der 
damaligen Tschechoslowakei und mit dem Grundlagenvertrag mit der DDR. 
Durch diese Politik wurde auch das Viermächteabkommen der USA, der 
Sowjetunion, Frankreichs und Englands für Berlin möglich. Der "Brief zur 
Deutschen Einheit", der die Unterschrift meines Vorgängers, Außenminister 
Walter Scheel, trägt, bekräftigte im Zusammenhang mit dem Moskauer Ver-
trag und mit dem Grundlagenvertrag das Ziel der Bundesregierung, "auf ei-
nen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk 
in freier Selbstbestimmung seine Einheit" erlangt. Das bedeutete die Einbet-
tung des deutschen Schicksals in das europäische. 
Mit dem Abschluss der Ostverträge war der Weg frei für die Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Unterzeichnung der KSZE-
Schlussakte von Helsinki im Jahr 1975 markiert den Beginn eines grundle-
gend neuen, multilateralen Entspannungsdialogs in Europa. Erstmals ver-
ständigten sich West und Ost auf gemeinsame Werte als Grundlage ihrer In-
nen- und Außenpolitik. Mit der Teilnahme der USA und Kanadas an der 
Konferenz erkannte auch die Sowjetunion die Verantwortung dieser Staaten 
in und für Europa endgültig an. Die multilaterale Anlage der Entspannungs-
politik sicherte ein höheres Maß an Einfluss aller europäischen Staaten in 
West und Ost, nicht nur der Großmächte.  
Von grundlegender Bedeutung war die Anerkennung des Rechts auf Selbst-
bestimmung eines jeden europäischen Volkes, die Achtung der Menschen-
rechte und das Recht auf freie Bündniswahl. Die Vereinbarungen über die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit in Korb II der Schlussakte eröffneten den 
Weg für eine praktische Zusammenarbeit, die immer stärker systemöffnende 
Wirkungen entfaltete. Sie zeichneten den Weg vor für die Schaffung eines 
gesamteuropäischen Wirtschaftsraumes, in dem demokratische Freiheiten 
und Marktwirtschaft untrennbar miteinander verbunden sind. Die system-
übergreifende Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, 
Technologie und Umwelt trat auf dem Weg zur Schaffung eines gesamteuro-
päischen Wirtschaftsraumes gleichwertig neben den militärischen Aspekt der 
Sicherheit. Der Abbau wirtschaftlicher Risiken ist eine wichtige Vorausset-
zung für mehr Sicherheit und Stabilität im gesamtem OSZE-Raum. Die wirt-
schaftliche Dimension der OSZE muss daher auch in Zukunft als wichtiger 
Faktor europäischer Sicherheit und Stabilität beachtet werden.  
Die Aufnahme der Lösung humanitärer Fragen in die Schlussakte von Hel-
sinki verlieh dem prinzipiellen Gebot des Menschenrechtsschutzes konkrete 
Ausformung. Der Mensch in seiner Würde und mit seinen unveräußerlichen 
Rechten wurde zum Maßstab europäischer Verantwortungspolitik. Hierauf 
hebt die Schlussakte ebenso ab wie auf die Zusammenarbeit im wirtschaftli-
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chen Bereich und auf Abrüstung und Rüstungskontrolle in ganz Europa. Alle 
drei Körbe der Schlussakte von 1975 sind gleichgewichtig.  
Von besonderer Bedeutung war, dass hiermit ein multilateraler Entspan-
nungsprozess zustande kam, der auch in schwierigen Situationen aufrechter-
halten wurde. Und es war vor allem die Aufnahme einer Bestimmung über 
die friedliche Veränderbarkeit der Grenzen in Europa, die die Chance für die 
deutsche Einheit eröffnete, aber auch für den immer engeren Zusammen-
schluss der damals noch Europäische Gemeinschaft genannten Europäischen 
Union. Zu der historischen Betrachtung der KSZE gehört auch, dass die Kon-
ferenzergebnisse von Helsinki vor allem in Deutschland heftig umstritten wa-
ren. Noch unmittelbar vor Beginn der Konferenz verlangte die damalige Op-
position aus CDU und CSU mit einem Antrag im Deutschen Bundestag, das 
die Bundesrepublik Deutschland ihre Unterschrift verweigern sollte. Manche 
sahen darin ein eher wertloses Dokument, das wie viele andere zu den Akten 
genommen werden würde; manche erhofften sich davon eine Besiegelung der 
Teilung Europas und Deutschlands und wieder andere sahen in der Schluss-
akte die Befestigung des Status quo in allen Bereichen. In Wahrheit handelt 
es sich bei der Schlussakte nicht um die Besiegelung eines bestehenden Zu-
standes - also um ein statisches Konzept -, sondern um den Ausgangspunkt 
für einen dynamischen Prozess, der in die Überwindung der Spaltung des 
Kontinents mündete. Nicht der Status quo wurde befestigt, wohl aber wurden 
stabile Rahmenbedingungen für seine Überwindung in einem friedlichen 
Veränderungsprozess in ganz Europa geschaffen. Mit Helsinki begann ein 
Prozess von weitreichenden Wirkungen für die Ost-West-Beziehungen, aber 
auch für die innere Entwicklung der Staaten Mittel- und Osteuropas. Die Be-
achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten war nunmehr ausdrücklich 
zu einem zentralen Element der Beziehungen zwischen Ost und West gewor-
den. Schon vor der KSZE-Schlussakte hatten sich Menschen in den Staaten 
des Warschauer Pakts für ihre elementaren Grundrechte eingesetzt. Nun aber 
verfügten die Bürgerrechtsbewegungen mit der Schlussakte und anderen 
KSZE-Dokumenten über eine Berufungsgrundlage, die die kommunistischen 
Führungen selbst sanktioniert hatten. Bürgerrechtler konnten sich überall 
dort, wo die Menschenrechte nicht beachtet wurden, auf die Schlussakte be-
rufen. Das Beharren auf der vollständigen Implementierung der Vereinbarun-
gen über die menschliche Dimension wurde zu einem Ansporn für die Men-
schen- und Bürgerrechtler in Mittel- und Osteuropa. Die "Macht der Macht-
losen", wie es Václav Havel nannte, wurde gestärkt. Erleichterungen für die 
Presseberichterstattung, Begegnungen in vielen Bereichen und stetig zuneh-
mender Reiseverkehr in beiden Richtungen wirkten der Politik der Abgren-
zung erfolgreich entgegen. Die systemöffnende Wirkung der Schlussakte in 
den Jahren der großen Wende ist heute allseits unbestritten. 
Zudem eröffnete die KSZE den Weg zu einer kooperativen Sicherheitspoli-
tik. Sie verbesserte die Voraussetzungen für Vertrauensbildung, Rüstungs-
kontrolle und Abrüstung in Europa. Das Wiener Dokument über vertrauens- 
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und sicherheitsbildende Maßnahmen war ein wichtiger Schritt zur Überwin-
dung der militärischen Konfrontation. Das Gleiche gilt für den Vertrag über 
den "Offenen Himmel", der durch seine prinzipiell globale Anlage zu einem 
wichtigen Beitrag zur globalen Stabilität werden kann. Besonders hervorzu-
heben ist auch der KSE-Vertrag, der grundlegend reformiert und an die heu-
tigen Realitäten angepasst werden konnte. Er wird nach Ratifizierung in den 
30 Mitgliedstaaten auch allen weiteren Staaten in Europa offen stehen.  
Von allen diesen Vereinbarungen führt ein direkter Weg hin zur Verabschie-
dung der Sicherheitscharta der OSZE im November 1999 in Istanbul. Aber es 
sind weiter gehende Schritte notwendig, um die militärische Stabilität weiter 
zu festigen. Die Teilnehmerstaaten der OSZE müssen sich der globalen Her-
ausforderungen bewusst sein, denen sie sich alle gegenüber sehen und auf die 
sie gemeinsam eine Antwort geben müssen. Das setzt voraus, dass sie das 
auch im nuklearen Bereich bisher schon Erreichte als gemeinsamen kostbaren 
Besitz bewahren. Das gilt für den Nichtverbreitungsvertrag mit seiner Ver-
pflichtung zur nuklearen Abrüstung, es gilt für START II, für das Teststopp-
abkommen und für den ABM-Vertrag.  
Natürlich hat sich die Welt in den letzten zehn Jahren grundlegend verändert. 
Die Gefahr des Entstehens neuer Atommächte und der stärkeren Aufrüstung 
schon vorhandener wird ständig größer. Der ABM-Vertrag sollte deshalb 
nicht durch einseitige Maßnahmen ausgehöhlt und in seiner stabilisierenden, 
die Nichtverbreitung sichernden Wirkung aufs Spiel gesetzt werden. Das 
Ende des Ost-West-Konflikts hätte die Stunde der nuklearen Abrüstung wer-
den müssen, wozu sich die Atommächte schon im Atomwaffensperrvertrag 
von 1969 verpflichtet hatten. Durchgreifendes ist seitdem nicht geschehen. 
Europa, einst Vordenker in politischen und strategischen Fragen - Beispiele 
sind eben die KZSE, NATO-Nachrüstung, doppelte Nulllösung und Verhin-
derung einer unsinnigen Kurzstreckenrüstung noch im Frühjahr 1989 -, hat 
sich strategisch und rüstungskontrollpolitisch zur Ruhe gesetzt, nachdem mit 
der Charta von Paris, der Umwandlung der KSZE in die OSZE und der Ein-
leitung eines Partnerschaftsverhältnisses zunächst zur Sowjetunion und dann 
zu ihren Nachfolgestaaten wichtige Initiativen für die gesamteuropäische Si-
cherheit entfaltet worden waren.  
Niemand ist deshalb heute mit einseitigen Reaktionen auf die Herausforde-
rungen im Bereich der atomaren Rüstung gut beraten. Die Europäer haben in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gute Erfahrungen gemacht mit 
gleichberechtigter und ebenbürtiger Kooperation anstelle von Streben nach 
Überlegenheit und einseitigen Vorteilen. Letzteres wäre altes Denken. Die 
multipolare Weltordnung ist längst Realität. Sie muss sich gründen auf 
Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit, sie sollte viele Grundgedanken der 
KSZE übernehmen, die immerhin den Ost-West-Konflikt friedlich zu über-
winden half. Geboten ist globale Transparenz, zu der die OSZE als Rahmen 
für Abrüstung und Rüstungskontrolle Wesentliches beitragen kann. 
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Der systemübergreifende Dialog zwischen den Regierungen der Teilnehmer-
staaten im Rahmen der KSZE war - wie die Folgetreffen in Belgrad, Madrid 
und Wien zeigten - oft mühsam. Er war schweren Belastungs- und Zerreiß-
proben ausgesetzt. Dennoch entstand zunehmend ein Klima der Zusammen-
arbeit und des Vertrauens. Der Prozess wurde fortgesetzt und er schaffte neue 
Perspektiven. 
In den achtziger Jahren wurde immer offenkundiger, wie groß die Verände-
rungen im östlichen Lager durch die Entspannungspolitik waren. Michail 
Gorbatschows Forderungen nach neuem Denken, Perestroika und Glasnost 
sind ohne den KSZE-Prozess kaum vorstellbar, die Fortsetzung des Kalten 
Krieges hätte dafür keine Chance eröffnet. Auf der KSZE-Konferenz Anfang 
1989 in Wien erklärte der sowjetische Außenminister Eduard Schewardna-
dse: "Der Eiserne Vorhang rostet." Das Prinzip der KSZE, komplexe Fragen 
miteinander zu verbinden, wie es sich aus den drei Körben der Schlussakte 
ergibt, und der Wille, den gegenseitigen Vorteil im Auge zu haben, erwiesen 
sich als erfolgreich. Deshalb war das richtige Verständnis des KSZE-Prozes-
ses auch stets, den Rechten der Bürgerinnen und Bürger zum Durchbruch zu 
verhelfen. Die Verständigung über die Charta von Paris im Jahre 1990 be-
weist, dass es im KSZE-Prozess um den Erfolg für die Menschen und für Eu-
ropa ging und geht. Die Bürgerinnen und Bürger Europas und der unteilbare 
Kontinent sind die Sieger des KSZE-Prozesses und nicht eine Gruppe von 
Staaten über eine andere. Auch in Zukunft ist es wichtig, nicht in den Kate-
gorien von Siegern und Besiegten zu denken, sondern den gemeinsamen 
Vorteil zu sehen. 
Die Entwicklung der KSZE seit 1990 führt zu zwiespältigen Gefühlen. Ohne 
Zweifel stellte die Etablierung der KSZE als regionale Abmachung im Sinne 
von Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen einen wichtigen Schritt 
nach vorn dar. Allerdings muss angemerkt werden, dass von den darin lie-
genden Möglichkeiten nur unzureichend Gebrauch gemacht wurde. Die Vor-
schläge der Europäischen Union, bei Konflikten unter den Teilnehmerstaaten 
auch ohne Zustimmung der betroffenen Konfliktparteien eine Sache dem Si-
cherheitsrat der Vereinten Nationen vorlegen zu können, könnte ein weiterer 
wichtiger Schritt sein. Besonders bedeutsam war die Entscheidung beim Bu-
dapester Gipfel 1994, die KSZE in die OSZE umzuwandeln, das heißt, die 
Konferenzserie KSZE zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa fortzuentwickeln. Die OSZE-Missionen u.a. in Südosteuropa sowie 
in der Kaukasusregion gehören zu den Positiv-Seiten der OSZE, genauso wie 
die Einrichtung des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten und des 
Beauftragten für Medienfreiheit. Zur Erfolgsgeschichte der KSZE/OSZE ge-
hören natürlich das Kopenhagener Dokument zur menschlichen Dimension 
von 1990 und der OSZE-Verhaltenskodex zu politisch-militärischen Aspek-
ten der Sicherheit von 1994. 
Dennoch besteht kein Anlass, sich zufrieden zurückzulehnen. Der Vertrag 
über die Errichtung des Vergleichs- und Schiedsgerichtshofs der OSZE vom 
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5. Dezember 1994 ist noch immer nicht von allen Teilnehmerstaaten unter-
zeichnet und ratifiziert worden. Die Tatsache, dass er aus diesem Grunde 
keine Universalität im OSZE-Raum beanspruchen kann, hat dazu geführt, 
dass er trotz vieler ungelöster Fragen noch nicht angerufen wurde. Aber ge-
rade dieser Vergleichs- und Schiedsgerichtshofs könnte eine wichtige Funk-
tion bei der Verwirklichung der von VN-Generalsekretär Kofi Annan gefor-
derten "Kultur der Prävention" erfüllen.  
Konfliktprävention und zivile Krisenbewältigung gehören zu den Kernaufga-
ben der OSZE. Von entscheidender Bedeutung wird auch sein, die Hand-
lungsfähigkeit der OSZE zu stärken. Das bedeutet auch eine bessere perso-
nelle und finanzielle Ausstattung der Organisation. Letztlich stehen die Teil-
nehmerstaaten vor der Frage, ob sie bereit sind, eine Repolitisierung der 
OSZE vorzunehmen. Ein Verständnis der OSZE als eine Art Dienstleistungs-
organisation für die Durchsetzung von politischen Entscheidungen, die in-
nerhalb anderer Organisationen getroffen werden, müsste zu einer Verküm-
merung der OSZE führen. Das wiederum würde den Verzicht auf die großen 
Möglichkeiten bedeuten, die die Organisation mit ihrem Prinzip der Univer-
salität im nordamerikanisch-europäischen Raum bereithält.  
Zu den unverzichtbaren Notwendigkeiten gehört eine Stärkung der Stellung 
des Generalsekretärs der Organisation mit einer größeren politischen Rolle, 
was auch einen Zuwachs an Handlungsfähigkeit für den jeweiligen Vorsitz 
mit sich bringen würde. Die OSZE als politische Organisation und als ein 
nicht hinweg zu denkender Faktor bei der Entwicklung einer "Kultur der Prä-
vention" verlangt eine Analyse-Einheit im Sekretariat zur Unterstützung des 
Vorsitzes.  
Die OSZE als Organisation sollte auf eine schrittweise Verrechtlichung hin-
arbeiten. Dieser Weg sollte in einen OSZE-Vertrag einmünden, der Rechte 
und Pflichten postuliert und handlungsfähige Institutionen schafft. Wenn das 
Verständnis der OSZE als einer regionalen Abmachung im Sinne von Artikel 
VIII der VN-Charta zu nachhaltigen praktischen Konsequenzen führen soll, 
muss die seit Beginn der neunziger Jahre erhobene Forderung nach Einrich-
tung eines OSZE-Sicherheitsrates mit Entschlossenheit weiterverfolgt wer-
den. Die Möglichkeiten der VN-Satzung - nämlich regionale Organisationen 
zu bilden - werden durch die OSZE erfüllt. Ein OSZE-Sicherheitsrat hätte für 
die europäischen Angelegenheiten Befugnisse inne, die sonst nur dem Welt-
sicherheitsrat zustehen; er könnte aber sehr viel problemnäher, sehr viel kon-
kreter Entscheidungen treffen und Verhandlungen begleiten. Das alles ver-
langt aktive Initiativen. Denkbar und wünschenswert wäre es deshalb, dass 
sich die Europäische Union - als ein Teil ihrer Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik - als ein Anwalt der OSZE versteht, wie sich die Bundesre-
publik Deutschland in der Zeit des Kalten Krieges als ein Anwalt der KSZE 
verstanden hat und dabei für sich als Erfolg verbuchen konnte, dass der Kalte 
Krieg überwunden werden konnte. Das kann beispielhafte Wirkungen auch 
für andere Teile der Welt haben. 
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Die Entscheidung für den Beginn des KSZE-Prozesses und damit für die 
Verständigung über die Schlussakte von Helsinki war eine ebenso mutige wie 
weitsichtige Entscheidung. Das Geheimnis ihres Erfolges war der Wille, dem 
KSZE-Prozess als multilateralem Verständigungs- und Kooperationsprozess 
politische Priorität zu geben. Heute, am Beginn eines neuen Jahrhunderts, 
sind angesichts der globalen Herausforderungen der gleiche Mut, die gleiche 
Weitsicht und die gleiche Prioritätensetzung gefordert. Es ist unverkennbar, 
dass der OSZE-Raum für globale Stabilität eine besondere Verantwortung 
trägt. Er wird sie nur erfüllen können, wenn er im eigenen territorialen Be-
reich Stabilität und Zusammenarbeit verwirklicht. Die Geschichte des 19. 
und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa hat gezeigt, wohin das 
Streben nach Vorherrschaft, nationaler Egoismus und Nationalismus führen 
können. Europa hat aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewiesen, 
dass Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit von Staaten – unabhängig von 
ihrer Größe -, dass die Verwirklichung von Menschenrechten und Selbstbe-
stimmungsrecht und dass der Wille zur Kooperation und zum allseitigen 
Vorteil und die Absage an die Konfrontation eine neue Kultur des Zusam-
menlebens schaffen können. Die Erfolgsgeschichte der Europäischen Union 
wäre ohne dieses Denken nicht möglich gewesen. Die Vitalität des westli-
chen Bündnisses wäre ohne diese Grundsätze nicht erklärbar. Es hätte längst 
das Schicksal früherer Militärallianzen erlitten.  
Für die Stabilität in Europa wird es wichtig sein, die OSZE in Zukunft als 
umfassende Organisation mit allen ihren Möglichkeiten zu nutzen. Der OSZE 
kommt eine Schlüsselrolle für die Erhaltung von Frieden und Stabilität in ih-
rem geographischen Zuständigkeitsbereich zu. Sie muss den Rahmen für eine 
gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur bilden. Sie ist ein Baustein dieser 
gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur, gleichwertig neben den Organi-
sationen der kollektiven Verteidigung. Gewicht und Handlungsmöglichkeiten 
einer Organisation sind stets abhängig vom Willen der Mitgliedstaaten. Eine 
Organisation kann nicht besser sein, als ihre Mitglieder es wollen. Das be-
deutet auch, dass alle Mitgliedstaaten alle übernommenen Verpflichtungen 
uneingeschränkt erfüllen. Deshalb ist die Forderung nach einer Stärkung der 
OSZE und einer umfassenderen Nutzung dieser Organisation zuallererst ein 
Appell an ihre Teilnehmerstaaten. Dieser Appell schließt die Forderung ein, 
nicht neue Grenzen in Europa zu schaffen, sondern zum Vorteil aller poli-
tisch, sicherheitspolitisch, wirtschaftlich und ökologisch die gesamteuropäi-
sche Friedensordnung zu verwirklichen, die der Harmel-Bericht schon 1967 
wollte. Die Grundphilosophie der KSZE hat möglich gemacht, was viele 
schon für unmöglich gehalten hatten: nämlich die Teilung Deutschlands und 
Europas zu überwinden. Das gelang, weil Verantwortung und Weitsicht und 
nicht Kleinmut und Rivalitätsdenken bestimmend waren.  
Deshalb muss es auch nach dem Ministerrat der OSZE in Wien vom Novem-
ber des vergangenen Jahres heißen: Ein erfolgreiches Konzept setzt man fort 
und bricht es nicht ab. Man darf es auch nicht vernachlässigen, wie das heute 
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leider geschieht. Die Möglichkeiten der OSZE werden in den Teilnehmer-
staaten unterschätzt. Auch das Verständnis der OSZE als eine Einrichtung, 
die Vertrauen schaffen und Zusammenarbeit fördern will, muss wieder ver-
stärkt werden, denn die OSZE darf nicht zum Ausführungsorgan politischer 
Entscheidungen werden, die in einem anderen Rahmen getroffen wurden. 
Eine andere Gefahr für den OSZE-Prozess ist seine Instrumentalisierung für 
zwischenstaatliche Auseinandersetzungen. Der Erfolg des KSZE-Prozesses 
beruhte gerade darauf, dass es sich um ein ausgewogenes, die Interessen aller 
Beteiligten berücksichtigendes Konzept handelte. 
Insgesamt kann man feststellen: Die OSZE ist weder gescheitert noch befin-
det sie sich in einer Krise. Dies trifft allenfalls auf die Politik zu, die manche 
Teilnehmerstaaten in und mit der Organisation gelegentlich durchzusetzen 
versuchen. Wenn die Teilnehmerstaaten der OSZE ihre Stabilitätsverant-
wortung in einer neuen Weltordnung wahrnehmen wollen, müssen sie die 
einmalige Chance, die ihnen die OSZE bietet, entschlossen wahrnehmen. 
Dem großen englischen Gelehrten Arnold Toynbee verdanken wir die Ein-
sicht, dass das Überleben von Kulturen von ihrer Fähigkeit abhängt, auf neue 
Herausforderungen angemessene Antworten zu finden. Die Antwort auf die 
Herausforderung der Globalisierung muss heißen: gesamteuropäische Ver-
antwortungspolitik und globale Kooperation, nicht Rückfall in die nationalis-
tischen Irrwege des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir dür-
fen die Chancen nicht verspielen, die in der OSZE als der Organisation lie-
gen, die die USA und Kanada ebenso umfasst wie das neue Russland und die 
anderen Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion. Die Geschichte pflegt 
ihre Angebote nicht zu wiederholen und Chancen, die sie uns bietet, bestehen 
nicht ewig. 
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